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AUF DEM WEG 
IN DEN FRÜHLING...

In den frühen Morgenstunden kann man derweil häufiger Kraniche in den Auen der Werra beobachten.

Sie legen eine kleine Rast ein auf ihrem weiten Weg 
aus den südlichen Winterquartieren zurück zu ihren 
Brutplätzen ins nördliche Europa.

Manchmal gesellen sich auch Störche dazu. Doch die 
fühlen sich schon bei uns pudelwohl.

 Fotos: Stützel

Jahrgang 31  |  NUMMER 5  |  Freitag, den 10. März 2023
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RUFNUMMERN UND ÖFFNUNGSZEITEN

Wilhelmstraße 53
99834 Gerstungen
Tel.:  ........................................................  036922-245-0
Fax:  ...................................................  036922-245-500

E-Mail: info@gerstungen.de
Internet: www.gerstungen.de

www.facebook.com/Gerstungen

Eine telefonische Terminvergabe für alle Ämter der Gemein-
deverwaltung ist vorab erforderlich.

Bürgerservicebüro Gerstungen
Markt 13
Montag  ..................................... geschlossen oder nach Vereinbarung
Dienstag  .......................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  ................................. geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag  .................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................................... 09.00 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro  .....................................................................  036922-245-210
Einwohnermeldeamt  .................................................  036922-245-212
Ordnungsamt  ........................................................  036922-245-220
Friedhofsverwaltung  .................................................  036922-245-812
(nach telefonischer Vereinbarung)

Bürgerservicestelle Marksuhl
Bahnhofstraße 1
Montag  ................................................... 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Dienstag  .................................. geschlossen oder nach Vereinbarung
Mittwoch  ................................. geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag  .......................................... 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Freitag  ...................................... geschlossen oder nach Vereinbarung

Einwohnermeldeamt  
und Friedhofsverwaltung  .................................... 036922-245-213

Rathaus Gerstungen
Wilhelmstraße 53
Montag  ....................................................................................... geschlossen
Dienstag  .......................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  ................................................................................... geschlossen
Donnerstag  .................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................................... 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeit des Bürgermeisters Tim Rommert
im Rathaus Gerstungen oder in der Bürgerservicestelle  
Marksuhl nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
im Sekretariat möglich:   036922-245-101

Standesamt  ............................................................  036922-245-241
Liegenschaftsverwaltung  ........................................ 036922-245-421
Wohnungsverwaltung  ..............................................  036922-245-602
Bauverwaltung  ............................................................. 036922-245-401
Ortsteilbürgermeister Marksuhl - Heiko Ißleib
jeden letzten Montag im Monat .............................. 16.00 - 18.00 Uhr
im Schloss Marksuhl
telefonisch erreichbar unter .............................................  0173-9734112
Ortsteilbürgermeister Lauchröden - Uwe Müller
jeden 1. Montag im Monat  ......................................... 17.30 - 19.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
Ortsteilbürgermeisterin Oberellen - Caterina Körner
telefonisch erreichbar unter  036925 60122

Ortsteilbürgermeisterin Unterellen - Annemarie Rimbach
jeden 1. Donnerstag im Monat  ................................  17.00 - 18.00 Uhr
Pfarrgasse 35
Ortsteilbürgermeisterin Neustädt - Veronika Führer
jeden 2. Mittwoch im Monat  ....................................  17.00 - 18.00 Uhr
Ortsteilbürgermeister in Sallmannshausen - Jens Schwedes
donnerstags  ....................................................................  15.00 - 17.00 Uhr
Ortsteilbürgermeister in Eckardtshausen - Dieter Scheuch
jeden 1. Dienstag im Monat  ......................................  18.00 - 19.00 Uhr
Ortsteilbürgermeister in Wolfsburg-Unkeroda - Holger Fuß
jeden 1. Mittwoch im Monat in einer geraden Woche
im Dorfgemeinschaftshaus  .......................................  17.00 - 18.00 Uhr
in dringenden Fällen ..........................................................  0173-8920880
Ortsteilbürgermeister in Förtha - Frank Michalowski
telefonisch erreichbar unter  ............................................ 0163-2027887
Ortsteilbürgermeister von Burkhardtroda - Uwe Rodeck
telefonisch erreichbar unter  ........................................... 036925-90700

Sprechzeiten Eigenbetrieb Gemeindewerke Gerstungen
Wilhelmstr. 45, 99834 Gerstungen
Tel. ..........................................................................................  036922-245-711
Dienstag  .......................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................................... 09.00 - 12.00 Uhr
Werkleiter
Herr Lippold Büro:  .................................................. 036922-245-710
Wasser/Abwasser - Bereich Gemeinde Gerstungen
Herr Biehl  ................................................................................ 0175-1849264
Herr Trümper  ........................................................................  0170-7816570
Herr Golle  ............................................................................. 0151-61368143

Herr Ziehn Büro:  ...................................................  036922-245703
Mobil:  ...................................................  0160-5320608

Wasser/Abwasser - Bereich ehem. Gemeinde Marksuhl
und ehem. Gemeinde Wolfsburg-Unkeroda

Herr Kallenbach Büro:  ...................................................  036922-245702
Mobil:  .................................................  0151-16048960

Bereitschaft für Wasser/Abwasser
(nach Dienstende in Notfällen)  .................................. 036922-245-701

(Bauhof, Grünflächen etc.)
Tel. Büro Grün & Service .............................................  036922-245-821
Bereitschaftstelefone:
Bereich Bauhof Gerstungen  .......................................  036922-245-897
Bereich Bauhof Eltetal  ..................................................  036922-245-898
Bereich Bauhof Marksuhl/WUK  .................................  036922-245-899
Sprechzeiten der Friedhofs- und 
Grünflächenverwaltung 036922-245-812

Dienstag: (im Bürgerbüro Gerstungen)  09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: (in Marksuhl)  14.00 - 18.00 Uhr

Gerstunger Wohnungsbau GmbH
Wilhlemstraße 53, 99834 Gerstungen
Tel.  ......................................................................................... 036922-245-602
E-Mail:  wohnung@gerstungen.de
Dienstag  ............................................ 09.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .......................................09.00 - 12.00 u. 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ................................................................................09.00 - 12.00 Uhr
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Bibliothek Gerstungen   036922-245-251

E-Mail: bliothek@gerstungen.de
Internet www.bibliothek.gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag  ...................................  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ..................................................................... 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  .......................................  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr
Bibliothek Marksuhl  036922-245-252

E-Mail: bibliothek@gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Montag  ..................................  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .........................  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Werratalmuseum Gerstungen 036922-245-261
Sophienstraße 4

E-Mail: museum@gerstungen.de
Das Werratalmusem ist während der Wintermonate geschlossen.
Termine oder Besichtigungen sind während dieser Zeit nur nach 
vorheriger Vereinbarung möglich.

Burgmuseum Ruine Brandenburg
E-Mail: info@brandenburg.de
Das Gelände der Ruine Brandenburg lädt zum Verweilen und 
Erkunden ein.
Führungen außerhalb der Öffnungszeiten können unter Tel. 
0176-56958352 vereinbart werden.
Internet: www.die-brandenburg.de

Wichtige Rufnummern  
und Öffnungszeiten
Polizei Notruf  110
Polizei-Sprechstunde  
im Bürgerbüro Gerstungen, Markt 13
KOBB  036922-41103
Dienstag  16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  10.00 - 12.00 Uhr
Feuerwehr Notruf  112
Ortsbrandmeister, S. Knapp  0160-90228717
Wehrführer Gerstungen, T. Klimpel 0152-37956500
Wehrführer Untersuhl, St. Rudloff   036922-37961
Stellv. Wehrführer Neustädt, H.-J. Munack  036922-31987
Wehrführer Lauchröden, M. Bartossek   0174-2717390
Wehrführer Oberellen, St. Poppe   0172-2864556
Wehrführer Marksuhl, S. Knapp   0160-90228717
Wehrführer Förtha, D. Morgenweck   0174-3724398
Wehrführer W.-Unkeroda, D. Rauscher   0152-28412026
Wehrführer Unterellen, S. Kümpfel   0160-2297496
Erdgasversorgung für Lauchröden, Gerstungen, 
Untersuhl, Marksuhl, Meileshof und Burkhardtroda
EAM Netz GmbH
Dienstleistungen durch Thüringer Energienetze
Entstörungsdienst Gas Tag und Nacht  
gebührenfrei   0800 6861177
Erdgasversorgung für Unterellen, Oberellen, Förtha, 
Wolfsburg-Unkeroda und Eckardtshausen
OHRA-Energie GmbH
Entstörungsdienst Tag und Nacht  03622-6216
TEAG Thüringer Energie AG
Kundenservice  03641-817-1111
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG
Strörungsdienst Strom  0800-686-1166 (24 h)
Bereitschaftstelefon (nach Dienstende für Notfälle der  
Wasserversorgung/Abwasserbehandlung)  036922-245-701

Nächster Redaktionsschluss
Mittwoch, 15. März 2023 (12 Uhr)

Nächste Erscheinung
Freitag, 24. März 2023

Redaktion Amtsblatt, Tel. 036922-245-202
E-Mail: wz@gerstungen.de
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BEREITSCHAFTSDIENSTE

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
bundesweit erreichbar über die: .............................................. 116 117
Bei lebensbedrohlichen Zuständen: ............................................... 112

Wilhelmstraße 76 („Spitze“)

HNO Praxis
Frau Dr. med. Galina Vogt
Facharzt für HNO-Heilkunde
Tel.  ....................................................................................036922-428376

Praxis für Gynäkologie
Die Praxis für Gynäkologie ist momentan nicht besetzt.

Praxis für Hauterkrankungen/Allergien
Die Praxis für Hauterkrankungen/Allergien ist ab 1. April 2023 
geschlossen.

Dr. Marcus Barth, FA für Allgemeinmedizin und 
manuelle Medizin / Chirotherapie
Wilhelmstraße 76, Gerstungen,
Tel.  ...........................................................................................036922-439139

Frau Kathrin Lohse, FÄ für Innere Medizin
Markt 11, Gerstungen
Tel.  ........................................................................................... 036922-133939

Dr. med. Stefan Katzmann, Dr. med. Ute 
Katzmann - Fachärzte für Allgemeinmedizin
Lindenstraße 24, Wolfsburg-Unkeroda
Tel. .............................................................................................  036925/61488

Frau Dr. medic. Ariadna-Delia Luncan, Fachärztin 
für Allgemeinmedizin
Bahnhofstr. 32 im OT Marksuhl
Tel. 036925 / 60496

Tierärztliche Versorgung
Tierarztpraxis Jan Börner
Am Bach 86 A, Untersuhl  ........................  Tel. 036922-20509 o. 31700
www.tierarztpraxisboerner.de

Bereitschaftsdienste der Zahnärzte
Zentrales Notdiensttelefon ......................................................... 116 117

Dr. med. dent. Birgit Baldofski
Großgasse 25, Oberellen,  ......................................... Tel. 036925-61316
Dr. med. dent. Wolfgang Baldofski
Wilhelmstraße 78, Gerstungen  ............................... Tel. 036922-20217
Dr. med. dent. Michael Haas
Schillerstr. 1, Gerstungen  ...........................................Tel. 036922-20208
Zahnarztpraxis Michael Höch
Berkaer Straße 5, 99837 Berka/W.,
OT Herda  ......................................................................... Tel. 036922-20885
Zahnarztpraxis Heidi Kaiser
Schwanengasse 1, Berka/Werra  ............................. Tel. 036922-20344
Zahnarztpraxis Dr. Daniela Bode
Mühlwiese 2, Förtha ....................................................Tel. 036925-90885
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Johannes Neubauer
Bahnhofstr. 32, Marksuhl ...........................................Tel. 036925-60292

Bundesweiter Apotheken-Notdienst
Informationen zu diensthabenden Apotheken erhalten Sie unter 
der kostenlosen Rufnummer:

0800-0022833.

Bereitschaftsdienste der Apotheken
Storchen-Apotheke Gerstungen Tel.: 036922-2670
Apotheke im Riete Marksuhl Tel.: 036925-60490
Hessen-Apotheke Obersuhl Tel.: 06626-8011
Schwan-Apotheke Berka/Werra Tel.: 036922-2410
Glückauf-Apotheke Heringen Tel.: 06624-359
Brücken-Apotheke Heringen Tel.: 06624-92220
Der Dienst beginnt um 08.00 Uhr des genannten Tages und 
endet 08.00 Uhr des folgenden Tages.

Bereitschaftsdienst

Freitag, 10. März Glückauf-Apotheke, Heringen
Samstag, 11. März Schwan-Apotheke, Berka
Sonntag, 12. März Schwan-Apotheke, Berka
Montag, 13. März Glückauf-Apotheke, Heringen
Dienstag, 14. März Apotheke im Riete, Marksuhl
Mittwoch, 15. März Hessen-Apotheke, Obersuhl
Donnerstag, 16. März Storchen-Apotheke, Gerstungen
Freitag, 17. März Brücken-Apotheke, Heringen
Samstag, 18. März Glückauf-Apotheke, Heringen
Sonntag, 19. März Glückauf-Apotheke, Heringen
Montag, 20. März Apotheke im Riete, Marksuhl
Dienstag, 21. März Hessen-Apotheke, Obersuhl
Mittwoch, 22. März Storchen-Apotheke, Obersuhl
Donnerstag, 23. März Brücken-Apotheke, Heringen
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AMTLICHER TEIL

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Amtliche Bekanntmachung des Abwägungs- und Satzungsbeschlusses zur 
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 15 Gewerbegebiet „Oberhalb der Bahn“ 
der Gemeinde Gerstungen [Änderung im vereinfachten Verfahren nach § 13 
Baugesetzbuch (BauGB)]
Beschluss-Nr. GR/2022/Ö/039
Der Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen beschließt:

01 Der Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen beschließt die 
Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-
keit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
eingegangenen Stellungnahmen. Das Abwägungsergebnis 
mit Begründung ist Bestandteil des Beschlusses.

02 Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bürger sowie die Be-
hörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, die Hin-
weise und Anregungen gegeben haben, von diesem Ergeb-
nis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

03 Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen die 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 15 Gewerbegebiet „Oberhalb der 
Bahn“ [Änderung im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB], in der Fassung vom 30.09.2022, bestehend aus der 
Planzeichnung (M 1: 1.000) mit zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen, als Satzung.

04 Die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 15 
Gewerbegebiet „Oberhalb der Bahn“ vom 30.09.2022 wird 
gebilligt.

05 Der Bürgermeister wird beauftragt, die 1. Änderung des Be-
bauungsplan Nr. 15 Gewerbegebiet „Oberhalb der Bahn“ 
[Änderung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB] ge-
mäß § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) bei 
der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 
Die Satzung darf 
frühestens nach Ablauf 
eines Monats, nachdem 
die Gemeinde die Ein-
gangsbestätigung für die 
vorzulegende Satzung 
von der Rechtsauf-
sichtsbehörde erhalten 
hat, bekannt gemacht 
werden, sofern nicht die 
Rechtsaufsichtsbehörde 
 die Satzung beanstandet. 
Dabei ist auch an-
zugeben, wo die 1. 
Änderung des Be-
bauungsplan Nr. 15 
Gewerbegebiet „Ober-
halb der Bahn“ [Änderung 
im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB] 
mit der Begründung 
während der Öffnungs-
zeiten eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft 
verlangt werden kann.

***
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechtsaufsichts-
behörde vorgelegt. Die Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 
Baugesetzbuch (BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 15 
Gewerbegebiet „Oberhalb der Bahn“ [Änderung im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB] einschließlich der Begründung in der 
Einheitsgemeinde Gerstungen, Bauamt, Zimmer 3.16, Wilhelm-
straße 53, 99834 Gerstungen während der Öffnungszeiten

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
(außer feiertags) einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.

Anlagen:

Die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 15 Gewerbegebiet 
„Oberhalb der Bahn“ umfasst über den 1. Geltungsbereich hinaus 
einen 2., 3., 4., 5. und 6. Geltungsbereich für Kompensations-
maßnahmen. Die Lage der Geltungsbereiche ist in den nach-
folgenden Lageplänen dargestellt.

Lageplan mit 1., 2. und 3. Geltungsbereich der 1. Änderung (schwarz gestrichelt) der 1. Änderung 
des Bebauungsplan Nr. 15 Gewerbegebiet „Oberhalb der Bahn“ der Gemeinde Gerstungen; 
Kartengrundlage: WEBAtlasDE „Geoproxy Thüringen“; ohne Maßstab
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Der 2. Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Gerstungen, Flur 
4 und beinhaltet die Flurstücke 558/1 und 2195 (Ersatzmaßnahme 
E2 - Rekultivierung einer Streuobstwiese.
Der 3. Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Gerstungen, Flur 
4 und beinhaltet das Flurstück 3261 (teilweise) (Ersatzmaßnahme 
E3 - Baum- und Strauchpflanzungen am Fuldaischen Berg).
Der 4. Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Neustädt, Flur 5 
und beinhaltet die Flurstücke 524 und 525 (Ersatzmaßnahme E4 - 
Anlage eines aquatisch-amphibischen Lebensraumes).
Der 5. Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Gerstungen, Flur 8 
und beinhaltet die Flurstücke 971 (teilweise), 2775 (teilweise) und 
2892 (teilweise) - Ersatzmaßnahme E5 - Anlage von Feldgehölzen 
am Burkhahn (Ökokontomaßnahme, bereits umgesetzt).
Der 6. Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Gerstungen, Flur 
8 und beinhaltet die Flurstücke 991, 1004 (teilweise) und 1007,

in der Flur 10 und beinhaltet 
die Flurstücke 1209/10, 
1209/12, 1209/26, 1210/1 (teil-
weise), 1216, 1217 (teilweise), 
1221, 1248/1 und 1248/2 sowie 
der Flur 11 und beinhaltet 
das Flurstück 1554/4 - (Ersatz-
maßnahme E7 - Aufwertung 
des Gewässers Kohlbach inkl. 
Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit).

Hinweis auf Rechtsfolgen
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB 
ist bei Inkraftsetzung der 
Satzung auf die Voraus-
setzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die 
Rechtsfolgen hinzuweisen. 
Hiermit erfolgt dieser Hin-
weis. Unbeachtlich werden 
entsprechend § 215 Abs. 1 Nr. 
1 - 3 BauGB eine nach § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-
achtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungs-
plans und nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Ist diese Satzung unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der 
Thüringer Kommunalordnung 
enthalten oder aufgrund der 
Thüringer Kommunalordnung 
erlassen worden sind, zu-
stande gekommen, so ist die 
Verletzung gemäß § 21 Abs. 
4 Satz 1 ThürKO unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntmachung 
der Satzung gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 2 ThürKO). 
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 
ThürKO). Hiermit wird auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
und die Rechtsfolgen entsprechend § 21 Abs. 4 Satz 4 ThürKO 
hingewiesen. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch diese Satzung und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Gerstungen, den 01.03.2023
gez. Tim Rommert   - Siegel -
Bürgermeister

Lageplan mit 4. Geltungsbereich (schwarz gestrichelt) der 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 15 
Gewerbegebiet „Oberhalb der Bahn“ der Gemeinde Gerstungen; Kartengrundlage: WEBAtlasDE 
„Geoproxy Thüringen“; ohne Maßstab

Lageplan mit 5. und 6. Geltungsbereich (schwarz gestrichelt) der 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 
15 Gewerbegebiet „Oberhalb der Bahn“ der Gemeinde Gerstungen; Kartengrundlage: WEBAtlasDE 
„Geoproxy Thüringen“; ohne Maßstab
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Schöffinnen und Schöffen gesucht
Am 31.12.2023 enden bundesweit die Amtszeiten der in der Straf-
rechtspflege tätigen Schöffen und Jugendschöffen. In Thüringen 
scheiden etwa 2.000 Personen aus ihrem Amt. Infolgedessen 
sind im Jahre 2023 Neuwahlen durchzuführen.
Das Wahlverfahren ist in den §§ 36 - 44 sowie § 77 des Gerichts-
verfassungsgesetzes (GVG) und § 35 des Jugendgerichtsgesetzes 
(JGG) geregelt. Die Gemeinden müssen die Vorschlagslisten für 
die Wahl der Erwachsenen-Schöffen erstellen (§ 36 Abs. 1 GVG). 
Die Jugendhilfeausschüsse der Landkreise bzw. der kreisfreien 
Städte müssen die Vorschläge für die Jugendschöffen aufstellen 
(§ 35 Abs. 1 JGG).
In die Vorschlagsliste der Gemeinde Gerstungen sind mindestens 
8 Personen aufzunehmen.
Um als ehrenamtlicher Richter tätig zu werden, müssen jedoch 
einige Anforderungen erfüllt sein:

- Vollendung des 25. Lebensjahres zu Beginn der Amtsperiode, 
das 70. Lebensjahr darf noch nicht vollendet sein,

- Wohnsitz in der Gemeinde Gerstungen,
- objektiv und unparteiisch, Bindung an Recht und Gesetz,
- gutes Urteilsvermögen,
- keine Vorstrafen, bei Amtsantritt keine schwebenden Ver-

fahren,
- durch Richterspruch keine Aberkennung der Fähigkeiten 

zum Bekleiden öffentlicher Ämter,
- keine Mitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit der 

ehemaligen DDR,
- kein Vermögensverfall,
- Eignung zum Amt darf nicht aus gesundheitlichen Gründen 

beeinträchtigt sein,
- ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache.

Vorschläge für die Wahl der Schöffen können von Fraktionen/
Parteien, Organisationen, Vereinen, Verbänden und Privat-
personen eingereicht werden. 

Personen können sich auch selbst vorschlagen bzw. bewerben. 
Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach 
Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen be-
rücksichtigen.

Eine vorbereitete Erklärung zur Aufnahme in die Vorschlags-
liste für die Wahl als Schöffe/Jugendschöffe ist in der Ge-
meindeverwaltung, Wilhelmstr. 53, Hauptamt Zimmer 2.11 
sowie in der Bürgerservicestelle Marksuhl, Bahnhofstraße 1, 
erhältlich. Ebenfalls werden die Formulare für die Bewerbung 
im Internet unter www.gerstungen.de zur Verfügung ge-
stellt. Nähere Auskünfte können auch unter der Rufnummer 
036922-245203 eingeholt werden.
Bewerbungen sind bis 15.06.2023 möglich!

SuedLink: Ankündigung von Baugrunduntersuchungen und weiteren 
bauvorbereitenden Maßnahmen in der Einheitsgemeinde Gerstungen
Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT 
TSO GmbH planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. 
Aktuell befindet sich SuedLink im Abschnitt C2 von SuedLink in 
Hessen (Landesgrenze Niedersachsen/Hessen bis Landesgrenze 
Hessen/Thüringen) im Planfeststellungsverfahren. Die Bundes-
netzagentur hat hierzu den Untersuchungsrahmen nach § 20 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) festgelegt. Im Zuge 
des Planfeststellungsverfahrens sind verschiedene Vorarbeiten, 
wie z. B. Untersuchungen zum Baugrund, zu archäologischen 
Denkmälern und zu Flora und Fauna notwendig. Diese dienen 
dazu, einen konkreten Leitungsverlauf zu finden, der die Belange 
von Mensch, Natur und Umwelt bestmöglich berücksichtigt. Im 
Zuge des Planfeststellungsverfahrens finden daher an technisch 
anspruchsvollen Querungen in den kommenden Monaten auch 
Baugrunduntersuchungen statt. Mithilfe der Untersuchungen 
vertiefen die Übertragungsnetzbetreiber ihre Kenntnisse der 
jeweiligen lokalen Voraussetzungen des Baugrunds und er-
mitteln u. a. wichtige Bodenkennwerte oder die Flurabstände 
wasserführender Schichten. Die gewonnenen Daten und 
deren fachliche Bewertung fließen in den Abwägungsprozess 
zur Findung des konkreten Leitungsverlaufs ein und sind Be-
standteil der sogenannten Unterlagen nach § 21 Netzausbau-
beschleunigungsgesetz (NABEG). Erst mit der Einreichung dieser 
Unterlagen erfolgt der Vorschlag für einen konkreten Leitungs-
verlauf. Mit den geplanten Untersuchungen ist keine Festlegung 
für einen Leitungsverlauf verbunden.

Informationen zu den Baugrunduntersuchungen
Für die Baugrunduntersuchungen werden mit einem Bohr-
gerät (Bohrungen mit einem Durchmesser von bis zu 320 mm) 
Bodenproben von ca. 1 Meter Länge in 2 bis 70 Metern Tiefe 

entnommen. Die Bohrungen werden an möglichst gut zu-
gänglichen Stellen mit geringstmöglicher Störung der Flächen-
nutzung erfolgen. Nach Abschluss der Bohrarbeiten werden 
die Bohrlöcher wieder fachgerecht verfüllt. Zeitlich parallel und 
in unmittelbarer Nähe zu den Kernbohrungen werden Druck-
sondierungen durchgeführt. Hierbei wird ein Messkopf an einem 
Gestänge (Durchmesser ca. 3,5 cm) bis zu 20 Meter in den Boden 
eingebracht.
Bei Verdacht auf Kampfmittel ist eine Kampfmittelunter-
suchung notwendig (Festlegung erfolgt durch den verantwort-
lichen Feuerwerker nach § 20 SprengG). Für die Ausführung 
der Bohrungen sind pro Untersuchungsstelle ein bis zwei Tage 
Dauer zu erwarten. Pro Untersuchungsstelle sind mehrere 
Kernbohrungen (DIN EN ISO 22475-1) und Drucksondierungen 
(DIN EN ISO 22476-1 oder 22476-2) möglich. Für den An- und 
Abtransport aller für die Durchführung der Arbeiten erforder-
lichen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien müssen 
öffentliche und private Straßen und Wege sowie ggf. temporäre 
Abstellflächen in Anspruch genommen werden. Bei den Bau-
grunduntersuchungen sind die oben beschriebenen Geräte im 
Einsatz, des Weiteren werden Mitarbeitende der ausführenden 
Firmen per Pkw/Quad/Rad/Fuß unterwegs sein.
Für die Zuwegung zu den einzelnen Baugrund-Aufschlüssen 
werden außerhalb von befestigten Wegen Lastverteiler-
platten und ggf. Schotteranschüttungen mit Geotextilunter-
lage ausgelegt bzw. eingebaut, welche nach Fertigstellung 
des jeweiligen Aufschlusses wieder rückgebaut werden. Auf 
einzelnen Flurstücken werden Schürfgruben mit bis zu 2 Meter 
Tiefe zur Entnahme von Bodenproben ausgehoben und im An-
schluss wieder fachgerecht verfüllt. Vor Ort werden Straßen, 
Zuwegungen, Flächen und Bauwerke zur Feststellung des Ist-Zu-
standes dokumentiert.
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Wasserwirtschaftliche Beweissicherung
Ziel der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung ist die 
qualitative und quantitative Dokumentation des Grundwasser-
vorkommens. Bei der Beweissicherung werden Wasserproben 
aus den zu überprüfenden Gebieten entnommen und analysiert. 
Es handelt sich hierbei um eine nichtinvasive Maßnahme. Für die 
Beweissicherung ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaftlich 
genutzte, private und öffentliche Wege und im Einzelfall Grund-
stücke zu betreten und / oder zu befahren.

Baubegleitungen
Bei den Querungsbereichen werden die Baugrundunter-
suchungen von ökologischen, bodenkundlichen sowie archäo-
logischen Baubegleitungen überwacht. Diese sorgen für die 
Einhaltung der umweltgerechten, bodenkundlichen und archäo-
logischen Standards und Auflagen mit dem Ziel, unnötige Ein-
griffe in Natur, Landschaft und Boden auszuschließen sowie 
Schäden an archäologischen Denkmälern und Objekten zu ver-
meiden.

Eventuelle Schäden
Sollte es trotz aller Vorsicht bei der Ausführung der Baugrund-
untersuchungen und weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen 
zu Schäden oder unmittelbaren Vermögensnachteilen kommen, 
werden diese durch die TransnetBW GmbH oder die von ihr be-
auftragten Firmen entsprechend den gesetzlichen Regelungen 
in § 44 Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angemessen 
entschädigt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich 
aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in 

Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen 
Bekanntmachung werden den Eigentümern und Nutzungs-
berechtigten die Vorarbeiten mitgeteilt. Die Baugrundunter-
suchungen und die wasserwirtschaftliche Beweissicherung 
finden im Zeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023 statt.
Der zeitliche Ablauf der Vorarbeiten hängt von den örtlichen Ge-
gebenheiten und wetterbedingten Bodenverhältnissen ab. Die 
betroffenen Grundstücke ergeben sich aus der Flurstückliste und 
den Planunterlagen. Diese liegen am Auslageort der Einheits-
gemeinde Gerstungen (Wilhelmstraße 53, 99834 Gerstungen) 
zur öffentlichen Einsicht aus. Bitte beachten Sie, dass eine Ein-
sicht der ausgelegten Unterlagen nur nach telefonischer An-
meldung unter Telefonnummer 036922 2450 möglich ist. Bitte 
beachten Sie die aktuellen Coronabestimmungen der Kommune.
Mitarbeitende von TransnetBW GmbH oder von ihr beauftragte 
Firmen setzen sich mit den von den genannten Maßnahmen be-
rührten Eigentümern und Nutzungsberechtigten in Verbindung.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bauvor-
bereitenden Maßnahmen stehen Mitarbeitende von TransnetBW 
GmbH zur Verfügung:
TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 380 470-1
E-Mail: suedlink@transnetbw.de
www.suedlink.com

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und 
die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In 
den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche 
Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg.

AMTLICHE INFORMATIONEN

Ankündigung zum Austausch der Hauptwasserzähler in Gerstungen  
mit all seinen Ortsteilen
Die gesetzliche Eichzeit von Kaltwasserzählern beträgt 72 
Monate (6 Jahre). Damit sind diese, als Übergabestelle von der 
Gemeinde, in regelmäßigen Abständen durch den zuständigen 
Wasserversorger auszutauschen. Davon ausgenommen sind 
Zwischenzähler bzw. Wohnungswasserzähler.
Um den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen, werden 
in diesem Jahr ab dem 06.03.2023 (10. KW 2022) durch die Be-
auftragten des Eigenbetriebes die Hauptwasserzähler auf den 
Grundstücken gewechselt, bei welchen die Eichzeit des Zählers 
bereits abgelaufen ist bzw. zeitnah abläuft.
Das reine Auswechseln des Hauptwasserzählers ist für die Grund-
stückseigentümer/Besitzer kostenfrei, da dieser im Eigentum 
des Eigenbetriebes steht. Sollten allerdings sonstige Reparatur-
arbeiten bzw. Materialkosten anfallen, erfolgt eine Weiter-
berechnung an den Auftraggeber.
Wir bitten daher alle Eigentümer der betroffenen Grundstücke, 
den Beauftragten der Gemeindewerke Gerstungen freien Zu-
gang zum Grundstück bzw. Haus zu gewähren. Unsere be-
auftragten Mitarbeiter können sich auf Verlangen mit einem 
Dienstausweis bzw. einer Vollmacht entsprechend ausweisen. 
Selbstverständlich werden die Mitarbeiter der Gemeindewerke 
Gerstungen alle notwendigen Hygieneregeln bestmöglich ein-

halten. Sollte auf dem Grundstück niemand angetroffen worden 
sein, wird eine Nachricht hinterlassen, so dass dann telefonisch 
eine konkrete Terminvereinbarung abgesprochen werden kann.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es im Interesse der 
Gebührenzahler ist, den Wechsel der Messanlage vornehmen 
zu lassen. Nach Ablauf der gesetzlichen Eichzeit eines Wasser-
zählers, kann dieser in Ausnahmefällen die entnommene Wasser-
menge nicht mehr korrekt feststellen, was sich nachteilig aus-
wirken könnte.
In den Tagen nach dem Wechsel des Wasserzählers bitten wir die 
Grundstückseigentümer im eigenen Interesse, den Wasserzähler 
zu kontrollieren. Eventuelle Unregelmäßigkeiten, z. B. Undicht-
heiten/Tropfen könnten somit umgehend festgestellt und nach 
Information an den Eigenbetrieb sehr zeitnah abgestellt werden.
Weiterhin empfehlen wir jedem Grundstückseigentümer, regel-
mäßig den Wasserfilter zu überprüfen und zu spülen bzw. die 
Filterpatrone in der Gebäudeinstallation auszutauschen.
Wir bitten die Eigentümer/Besitzer/Mieter der betroffenen 
Grundstücke, sich entsprechend darauf einzustellen.

Ihre Gemeindewerke
Gerstungen
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AMTLICHE INFORMATIONEN

Ein lang gehegtes Projekt geht für Gerstungen in die Realisierung
Zweite Bauphase in der Erschließung des Gewerbegebiets „Oberhalb der Bahn“
Staatssekretärin Dr. Katja 
Böhler übergab am 16. März 
einen Fördermittelbescheid 
in Höhe von 12,75 Millionen 
Euro an Bürgermeister 
Rommert.

Bereits im Jahre 2003 unter-
zeichnete der damalige 
Gerstunger Bürgermeister 
Schramm aufgrund eines 
Gemeinderatsbeschlusses 
den Bebauungsplan Nr. 15 - 
Gewerbegebiet „Oberhalb 
der Bahn“. Auch seine Amts-
nachfolger hielten an diesen 
Bestrebungen fest. Nach nun-
mehr etwa zwanzig Jahren 
fördert das Land Thüringen jetzt auch den zweiten Bauabschnitt 
des Projektes in der Erschließung dieses Gewerbegebietes mit 
Mitteln aus dem GRW-Förderprogramm - Gemeinschaftsaufgabe 
(GRW) „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Schon 
der erste Bauabschnitt - Ende 2022 fertiggestellt - war mit einer 
Förderquote von über 80 Prozent unterstützt worden.
Mit dem Erhalt der Förderung wird nun die Fläche mit einer 
Größe von etwa 17,5 Hektar zwischen dem ehemaligen Grenz- 
und Güterbahnhof und der Autobahn A 4 in ihrer Gebietsstruktur 
geschlossen. Dadurch können etwa vier Teilflächen in Größen 
zwischen zwei bis fünf Hektar voraussichtlich ab dem Jahr 2026 
vermarktet werden. 
Durch die Planung in eigener Regie ist es der Gemeinde möglich, 
entscheidend über die Erstbelegung der Gewerbeflächen zu be-
stimmen. Wie die Bauverwaltung berichtet, gibt es bereits erste 
Interessensbekundungen von Unternehmen.
Auch der bisherige Gewerbestandort „Lehmkutte“ mit dem an-
sässigen Unternehmen Hydro-Building Systems Germany GmbH 

und der Agrargenossenschaft Gerstungen erfährt durch die neue 
Erschließung eine bessere Anbindung.
Perspektivisch wird die Gemeinde zudem die Anbindung an die 
Landesstraße L1022 in einem dritten Bauabschnitt planen, womit 
zusätzliche fünf bis acht Hektar Gewerbeflächen entstehen 
können.
Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes der Gemeinde 
Gerstungen und den Bauarbeiten erfolgen auch umfangreiche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, unter anderem werden Ge-
wässerentwicklungen an der Kohlbach gemäß der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie umgesetzt und der innerörtliche Ölgraben auf-
gewertet.

Die Gemeinde Gerstungen ist nun stolz, dass dieses lang ge-
hegte Projekt realistisch umgesetzt werden wird. 
Das wurde nur durch die tatkräftige Unterstützung der Projekt-
steuerer, des Gemeinderates, der Gemeindeverwaltung und 
nicht zuletzt der Förderung des Landes Thüringen möglich.
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Weitere Erschließung des Wohngebietes „Mittelweg“ folgt

Bereits im August 2021 wurde für das Baugebiet „Mittelweg“ in 
Gerstungen der 1. Bauabschnitt fertiggestellt.
Für den 2. Bauabschnitt stand lange die notwendige Zustimmung 
des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Änderung des Be-
bauungsplans „Mittelweg“ in Gerstungen aus. 
Mit Erlangung der Rechtkraft der B-Planänderung konnte An-
fang 2022 in der Gemeindeverwaltung mit der Planung und 
Ausschreibung der Maßnahme für diesen Abschnitt begonnen 
werden.  Der Bauauftrag wurde im Dezember 2022 an das aus-
führende Unternehmen 
Giebel Bau AG Eiterfeld erteilt.
Im März 2023 soll nun die 
weitere Erschließung des 
Wohngebietes „Mittelweg“ 
in Gerstungen, das als „All-
gemeines Wohngebiet“ im 
Sinne des § 4 BauNVO ein-
gestuft und in zwei Bau-
abschnitte unterteilt wurde, 
fortgeführt werden. 
In dem Gebiet zwischen der 
Straße „Im Feld“ und dem 
Werratalradweg erfolgen 
Kanal-, Wasserleitungs-, 
Straßenbau- sowie Land-
schaftsbauarbeiten.
Mit der zweiten Etappe in 
der Erschließung des „Mittel-
weges“ stehen künftig etwa 
25 Bauplätze für Ein- und 
Zweifamilienhäuser in Größen 
zwischen 600 - 1.800 m² 
Grundstücksfläche künftigen 
Häuslebauern zur Verfügung.
Die Bauverwaltung weist 
darauf hin, dass es während 
der Bauphase zu Ein-
schränkungen der Befahrbar-
keit der umliegenden Straßen 
sowie auch teilweise zu Lärm-
belästigungen kommen kann. 
Als Fertigstellung ist das 
Jahresende 2023 anvisiert.

Interessenten für die künftigen Wohnbaugrund- 
stücke können sich gerne an die Liegenschaftsver-
waltung der Gemeinde, Frau Luy, wenden.
Telefon: 036922.245-420
E-Mail: liegenschaften@gerstungen.de
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Informationen aus dem Ordnungsamt

Nur Inhaber einer solcher Be-
rechtigung dürfen die aus-
gewiesenen Behindertenpark-
plätze nutzen. 

Des Weiteren kann die Straßen-
verkehrsbehörde des Land-
ratsamtes Wartburgkreis 
bei entsprechenden Voraus-
setzungeneinen Ausweis zur 
Parkerleichterung (orange) aus-
stellen.
Mit diesem Berechtigungsausweis ist ein Parken auf einem Be-
hindertenparkplatz gesetzlich zwar nicht zulässig, allerdings 
gelten u. a. folgende Parkerleichterungsmöglichkeiten:

Als Fahrzeugführer sind Sie zur Einhaltung der gesetzlichen 
Regelungen verpflichtet. Achten Sie daher auf die jeweils vor-
handene Beschilderung!

Berechtigte Personen zum Nutzen von Behindertenparkplätzen
Bei Kontrollen im Außendienst kommt es regelmäßig zu not-
wendigen Ahndungen. Um hier unnötige Verwarnungen zu ver-
meiden, möchten wir hiermit noch einmal auf Regelungen in 

Bezug auf die Nutzung von Behindertenparkplätzen hinweisen: 
Gemäß Straßenverkehrsordnung gelten folgende Voraus-
setzungen:
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Nächste Sprechstunden der Deutschen Rentenversicherung

Die nächsten Sprechstunden der Deutschen Rentenversicherung 
mit Versichertenberater Henry Herold finden wie folgt statt:
13. März 2023, 14.00 - 17.00 Uhr
in der Bürgerservicestelle in Marksuhl, Bahnhofstraße 1 und
16. März 2023, 14.00 - 16.00 Uhr
im Bürgerservicebüro in Gerstungen, Markt 13

Es können zum Beispiel Anträge auf Rente wegen Erwerbs-
minderung, Rente für Bergleute, Altersrente und Hinter-
bliebenenrente direkt bei mir vor Ort gestellt werden, ohne dass 
weitere Wege für die Antragsteller anfallen. Die entsprechenden 
Formulare sind vorhanden.

Wichtiger Hinweis:

Zutritt nur mit vorheriger Terminvereinbarung!
Bitte teilen Sie mir im Vorfeld Ihren Namen und Ihr Anliegen 
per E-Mail (rente@h-herold.de) mit.
Sie erhalten dann einen konkreten Termin und werden zu der 
vereinbarten Uhrzeit in das Amtsgebäude gebeten.
Bei dringendem Bedarf, z. B. bei Renten wegen Todes, können 
auch kurzfristig weitere Termine per E-Mail: rente@h-herold.de 
vereinbart werden.

NICHTAMTLICHER TEIL

FEUERWEHRNACHRICHTEN

Freiwillige Feuerwehr Unterellen

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
der Ortsteilwehr Unterellen

Am Samstag, dem 18.03.2023 findet um 17:30 Uhr unsere 
Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020-22 im Dorfgemein-
schaftshaus Unterellen statt. Hierzu laden wir alle Kameradinnen 
und Kameraden recht herzlich ein.
Um pünktliches Erscheinen in Dienstbekleidung wird gebeten!

Tagesordnungspunkte:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Verlesen der Tagesordnung
3. Abstimmung zur Tagesordnung, evtl. Änderungen oder 

Zusätze
4. Totenehrung

5. Jahresbericht der Wehrführung
6. Kassenbericht
7. Kassenprüfbericht und Entlastung des Vorstandes, Vor-

schläge und Wahl der Kassenprüfer für 2023
8. Wahlen
9. Ehrungen und Auszeichnungen
10. Grußwort der Gäste
11. Diskussion und Verschiedenes
12. Schlusswort
Ab 19:30 Uhr sind auch die Partner zu einem gemütlichen Abend 
herzlich eingeladen.
Die Wehrleitung

Hinweise zur Nutzung der Parkplätze an Sportanlage Jahnstraße in Gerstungen
Zuletzt gingen vermehrt Hinweise ein, wonach die vorhandenen 
Parkplätze an der Sporthalle von den Nutzern nicht in Anspruch 
genommen werden konnten, 
da diese bereits belegt waren.
Der Bereich an der Sporthalle 
ist als Parkplatz mit Zusatz-
zeichen „Nur für Besucher 
der Sportstätte“ beschildert. 
Demzufolge dürfen auch 
nur diese auf den gekenn-
zeichneten Flächen parken.
In den letzten Wochen führte 
das Ordnungsamt bereits 
Kontrollen durch und hat an 
den abgestellten Fahrzeugen 
entsprechende Hinweise 
hinterlegt. Um die Parkplätze 
künftig für die Nutzer und 
Besucher der Sportanlage 
in ausreichender Menge zur 
Verfügung stellen zu können, 
wird dieser Bereich zusätzlich 
mit einer zeitlich befristeten 
Parkdauer versehen.

Um Verwarngelder zu vermeiden, weisen wir alle Nutzer darauf 
hin, die Regelungen der Straßenverkehrsordnung zu beachten.
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Wir feiern Gottesdienst am

Sonntag, 12. März
17.00 Uhr Gottesdienst
Samstag, 19. März
10.00 Uhr Gottesdienst  

mit Abendmahl

und laden herzlich dazu ein!

„Glaube bewegt“ – so lautete 
das Motto des diesjährigen 
Weltgebetstags, der von 
Frauen aus Taiwan vorbereitet 
wurde.

Die Evangelischen 
Kirchengemeinden Gerstungen, 
Neustädt, Sallmannshausen und 
Untersuhl
Sonntag, 12. März
10.30 Uhr Gerstungen: Gottesdienst im Gemeinderaum
Samstag, 25. März

Zu einem thematischen Konfirmandentag treffen 
sich am Samstag, 25. März im Haus der Begegnung 
Marksuhl die Konfis Achtklässler aus den Pfarr-
bereichen Marksuhl und Gerstungen. Eine gute 
gemeinsame Zeit auf dem Weg zur Konfirmation!

Sonntag, 26. März
10.30 Uhr Neustädt: Gottesdienst im Gemeinderaum, Orgel: 

Frau A. Stunz
14.30 Uhr Gemeinderaum Untersuhl: Kaffee-Gottesdienst, 

Akkordeon: Hartmut Stunz

Zum Gottesdienst an der Kaffeetafel wird sehr herzlich ein-
geladen: 

Wohltuende Worte der Bibel, musikalische Unterhaltung mit 
Volksliedern, Kaffeetrinken vorbereitet von fleißigen Kuchen-
bäckerinnen, Gespräche und Begegnungen in guter Gemein-
schaft. Kommen Sie mal mit! Herzlich willkommen!

KinderKirchenKlub
Für wen? für Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse
Wo? DGH am Kirchplatz Untersuhl
Wann? Mittwochs 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Wer? Kirchengemeinden Pfarrbereich Gerstungen
Wir spielen, basteln, beten, lachen, singen und hören Geschichten 
aus der Bibel. Wir freuen uns auf Dich!
Die Kinder vom KinderKirchenKlub und Nora Vajen-Otto

Konfirmanden-Zeit jeweils in den Gruppen 
Achtklässler und Siebtklässler nach Ab-
sprache miteinander; weitere Interessierte 
sind jederzeit herzlich willkommen!

Die Stelle des/der Gemeindepädagogen/in ist zurzeit vakant und 
wird zum 1. August neu besetzt.

Gottesdienste im TV und im Radio:
- ZDF Fernsehgottesdienst: sonntags 09:30 Uhr,
- Radio-Gottesdienst MDR Kultur aus dem Sendegebiet: 10:00 

Uhr,
- Radio-Gottesdienst Deutschlandfunk: 10:05 Uhr.

Offene Kirche für Stille, Gespräch oder Gebet: donnerstags 15:00 
- 17:00 Uhr in der Kath. Herz-Jesu Kirche, Wilhelmstr. 82.

Gottesdienste im Pflegecentrum Gerstungen

Im Januar und Februar fanden Gottesdienste im Pflegecentrum 
statt. Dabei erfreute Herr Hartmut Stunz mit Liedern am 
Akkordeon zum Zuhören und Mitsingen. 

Gerne stimmten die Bewohner/innen mit ein in berührende 
Choräle, Gottesdienstliturgie und Volkslieder wie z.B. das Lied 
Alle Vögel sind schon da. 

Das erfreute und ermutigte. Das Team der Betreuung des Hauses 
und die Kirchengemeinde sorgten wieder für eine sorgsame Vor-
bereitung. Auf Wunsch besucht der Pfarrer gern Bewohner/Innen 
auf ihren Wohnbereichen mit einem Segenswort und Gebet.

Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star
und die ganze Vogelschar
wünschen dir ein frohes Jahr,
lauter Heil und Segen.

Neues aus der Konfirmandenzeit im Pfarrhaus Gerstungen
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Büro unserer Kirchengemeinden
An der Kirche 6, 99834 Gerstungen
Tel.: 036922 20296, E-Mail: gerstungen@kirchenkreis-eisenach.de
Website: www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de

Ev.-Luth. Kirchgemeinden des  
Pfarramtsbereiches Marksuhl-
Eckardtshausen
Ev. Pfarramt Marksuhl-Eckardtshausen: Pastorin Sander
Marksuhl, Pfarrgässchen 4, 99834 Gerstungen
Tel. 036925-60334
marksuhl@kirchenkreis-eisenach.de

Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen

Sonntag, den 12. März - Oculi
Keine Gottesdienste im Pfarrbereich
Donnerstag, 16. März
10.00 Uhr Gottesdienst im Pflegezentrum Marksuhl
Sonntag, den 19. März - Lätare
10.00 Uhr Haus der Begegnung Marksuhl: Vorstellungs-

gottesdienst der Konfirmanden mitImpulsen aus 
dem Weltgebetstagsland Taiwan

Sonntag, den 26. März - Judica
09.30 Uhr Gottesdienst in der Erlöserkirche Wolfsburg-

Unkeroda
11.00 Uhr Gottesdienst im Gemeinderaum am Lindenplatz 1 

in Eckardtshausen
14.00 Uhr Fest-Gottesdienst zur Orgeleinweihung in der St.-

Hubertus-Kirche Marksuhl mit Sup. Fuchs, im An-
schluss Kaffeetafel im Haus der Begegnung Mark-
suhl

17.00 Uhr Orgelkonzert in der St.-Hubertus-Kirche Marksuhl 
mit KMD Frank Bettenhausen

Urlaub von Pastorin Sander bis zum 
14.03.2023.
Vertretung für Trauerfeiern übernimmt:
09.-14.03.: Pfr. Tittelbach-Helmrich, Tel. 
036922-20296

Konfirmandenunterricht und Christenlehre
Mittwoch, den 15.März 2023 treffen sich die Mädchen und 
Jungen der Konfirmandengruppe um 14:30 Uhr (bis 15.45 Uhr) 
im Haus der Begegnung Marksuhl

Dienstag, den 14. März 2023 treffen sich die Mädchen und 
Jungen der Vorkonfirmandengruppe um 15:30 Uhr (bis 16:15 Uhr) 
in Gerstungen im Pfarrhaus, An der Kirche 6

Ev.-Luth. Pfarramt Oberellen

Kirchgemeinden Förtha, Oberellen,  
Unterellen und Lauchröden
Pfarrer Dr. Michael Beyer
Pfarrbüro:
Friedensteinstr. 46; 99834 Gerstungen/OT Oberellen
Privat:
Schulplan 1, 99817 Eisenach/OT Neuenhof
Erreichbar unter: 036925/27533
dienstags von 17.00 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs von 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Am Montag ist der dienstfreie Tag des Pfarrers;
für seelsorgerliche Notfälle ist er natürlich dennoch erreichbar.

Konfirmation bedeutet „Stärkung“. Man könnte auch sagen: 
Stärkung für den Lebensweg. Mit der Konfirmandenzeit wird die 
Konfirmation vorbereitet. Denn als Christenmensch in unserer 
Welt leben, den christlichen Glauben verstehen, ihm zustimmen, 
für die Lebenswege gesegnet werden und uns von Gott be-
gleitet zu wissen - das berührt seit Generationen viele Menschen. 
Zur Jubiläums-Konfirmation im kommenden Juni sind vielleicht 
auch darum bereits so viele Anmeldungen verschiedener Jahr-
gänge eingegangen. Die beiden Gruppen Achtklässler und 
Siebtklässler Konfis jedenfalls treffen sich regelmäßig 14täglich. 
In den Winterferien trafen sich die Konfis jeweils mal zu Spiele-
runden im Pfarrhaus. Das hat viel Spaß gemacht. Die Achtklässler 
der Gruppen Gerstungen und Marksuhl finden sich am 25. März 
zu einem gemeinsamen Seminar im Haus der Begegnung Mark-
suhl zusammen: Spiele, Thema, Andacht und Essen. An Weih-
nachten haben die Konfis ein Krippenspiel in der Katharinen-
kirche gestaltet, welches viel Beachtung und Anerkennung 
fand. Mit den Familien haben wir im Advent einen berührenden 
Konfi-Gottesdienst in der Rundkirche gefeiert. Mit den Konfis 
Siebtklässlern zusammen planen wir einen Exkursionstag in das 
Cansteinsche Bibelzentrum in Halle/S. Dort empfängt uns am 4. 
April in den Osterferien Pfarrer Hanson zu einer Rallye mit Ent-
deckung des berühmten Erziehungswerkes der Franckeschen 
Stiftungen und zum anschließenden Seminar rund um die Bibel. 
Natürlich waren wir auch zum Weltgebetstag aus Taiwan am 3. 
März eingeladen zu Gottesdienst und Begegnungen in der Ge-
meinde. Die Siebtklässler bereiten gerade ein Quiz „Rund um den 
Kirchplatz“ für die Gäste aus dem Kirchenkreis zur Kirchenwege-
Wanderung von Untersuhl nach Berka/Werra am 16. April vor.

Gemeindebeitrag 2023 mit Informationsbriefen in Untersuhl 
und Gerstungen
Im vergangenen Jahr sind in unseren vier Kirchengemeinden 
Spenden Gemeindebeitrag anvertraut worden. Allen Spendern 
vielen herzlichen Dank dafür. 
Der Gemeindebeitrag 2023 ist eine ganz wesentliche Grundlage 
für die Finanzierung der kontinuierlichen Arbeit unserer Kirchen-
gemeinden beispielsweise für besondere Projekte, Erhaltungs-
arbeiten, für Arbeitsmaterialien, für deutlich steigende Heiz- und 
Betriebskosten. 
Darüber schreiben unsere Kirchenältesten in Untersuhl und 
Gerstungen jeweils älteren Mitgliedern unserer Kirchen-
gemeinden einen Informationsbrief. 
Vielen herzlichen Dank für alle Einzahlungen! Alle diejenigen, die 
sich daran beteiligen wollen, können Ihren freiwilligen Beitrag 
ihren Kirchenältesten am Ort mitgeben oder einzahlen auf das 
Konto:
Name: Kreiskirchenamt,
IBAN: DE14 8405 5050 0012 0317 47,
Kennwort: Gemeindebeitrag Gerstungen (oder Neustädt/

Sallmannshausen/Untersuhl) + Name.
Ein Gebet für März: Dein Kreuz - mein Kreuz

deine worte
glitzern wie perlen
in meinem herzen
meine liebe
ist so zerbrechlich
wie seifenblasen
dein segen
schlägt brücken
vom licht ins dunkel

mein leben
ist erträglich
weil du da bist
dein kreuz
ist mein kreuz
tag für tag
am ende ist
mit sicherheit
das lichte du

Michael Lehmler
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Und so wanderte ein kost-
bares Epitaph der Barockzeit 
aus dem Altarraum der Kirche 
schließlich auf den Dach-
boden des Gemeindehauses. 
Dort lag es mehr als 60 Jahre 
lang. 
Bis wir es 2021 wieder fanden, 
begutachten und schließ-
lich restaurieren ließen. Nun 
wurde es am Freitag, den 
24.02.2023 nach umfang-
reicher Restaurierung an 
der Nordseite im Altarraum 
wieder angebracht - unter 
fachkundiger Anleitung der 
Restauratorin Frau Campioni 
und mit zahlreichen fleißigen 
Helfern aus Oberellen. 
Viele Gemeindeglieder konnten das in neuer Pracht erstrahlende 
Epitaph nach dem letzten Gottesdienst bewundern. Und noch 
etwas ist bereits geplant:
Im Mai wird es von Frau Campioni und Sylvia Gerlach einen Vor-
trag über dieses Epitaph geben. Der Termin wird dann im Werra-
blättchen rechtzeitig bekannt gegeben.

Ihr
Pfarrer Dr. Michael Beyer

Katholische Kirchgemeinde 
Gerstungen

Nicht nachlassen bei der
Umkehr zum Hören!

Donnerstag 09.03.2023:
15.00 - 17.00 Uhr: offene Kirche - wörtlich
17.00 Uhr: Friedensgebet:
erst - aunlich: Menschliche Erklärungen!

Sonntag 12.03.: 17.00 Uhr: solch einen Zuhörenden - gibt es den? 
Nicht nur mit den Ohren!

Fehlt uns das

beim Hören?

Donnerstag 16.03.2023:
15.00 - 17.00 Uhr:
offene Kirche - willkommen!
17.00 Uhr: Friedensgebet:
Platz da für ihn - den Frieden!

Sonntag 19.03.:
08.30 Uhr: ein großer Hörer - Josef!
Und seine Wirkung in der Geschichte!

Die Kirchrechnerin Frau Anacker ist freitags von 10.00 Uhr - 12.30 
Uhr im Büro des Pfarramtes in Oberellen.
E-Mail: oberellen@kirchenkreis-eisenach.de

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 12.03.2023 (Okuli)
09.30 Uhr Gottesdienst/ Kirche Oberellen
11.00 Uhr Gottesdienst/ Gemeinderaum Förtha
Sonntag, 19.03.2023 (Lätare)
09.30 Uhr Gottesdienst/ Gemeinderaum Unterellen
11.00 Uhr Gottesdienst/ Pfarrhaus Lauchröden
Sonntag, 26.03.2023 (Judika)
09.30 Uhr Gottesdienst/ Gemeinderaum Förtha
11.00 Uhr Gottesdienst/ Kirche Oberellen
Sonntag, 02.04.2023 (Palmarum)
09.30 Uhr Gottesdienst/ Pfarrhaus Lauchröden
11.00 Uhr Gottesdienst/ Gemeinderaum Unterellen
 
Aus unseren Familien
Christlich bestattet wurde in Oberellen:
Uwe Heß
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens;
ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist.
1. Timotheus 6, 12

Christenlehre
Montag, 13.03.2023
jeweils 16.00 Uhr/ Pfarrhaus Lauchröden
Donnerstag, 16.03.2023 und 30.03.2023
17.00 Uhr/ Gemeinderaum Unterellen
Donnerstag, 09.03.2023 und 23.03.2023
16.00 Uhr/ Gemeinderaum Förtha
17.00 Uhr/ Gemeindehaus Oberellen

Konfirmandenzeit
Jeden Ersten Samstag im Monat
von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr/ Pfarrhaus Neuenhof

Kirche in Oberellen

Gemeindenachmittag
Mittwoch, 22.03.2023, 15.00 Uhr/ Dorfgemeinschaftshaus Unter-
ellen
Dienstag, 28.03.2023, 14.00 Uhr/ Gemeinderaum Förtha

Epitaph Rudolphs von Hanstein wieder  
in der Kirche Oberellen

Die Zeiten ändern sich. Vor mehr als 60 Jahren wurde der Innen-
raum der Obereller Kirche umfassend renoviert - und manches 
als nicht mehr zeitgemäß aussortiert. 

(Bild: Christian Bremer)

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei,

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe
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VEREINSNACHRICHTEN

AWO Ortsverein 
Gerstungen
Allen Geburtstagskindern im Monat März 
wünscht der Vorstand des Ortsvereins alles 
Gute, viel Gesundheit und persönliches Wohlergehen

Frau Erika Hildebrand
Frau Ilse Adam

Einladung
Anlässlich des Internationalen Frauentages möchten wir alle 
Seniorinnen und Senioren aus nah und fern ganz herzlich zu 
einer gemütlichen Runde bei Kaffee und Kuchen am 22.03.203 
in die AWO Begegnungsstätte einladen.
Lasst uns ein paar schöne gemeinsame Stunden verbringen.
Beginn: 14:30 Uhr
Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass wir einen Hol- 
und Bringservice zu allen
Veranstaltungen anbieten.
Bitte bei der Anmeldung den Bedarf anmelden!
Anmeldungen wie immer bei Frau Anita Eisenträger
Am Montag, den 13.03.2023 von 10 - 16 Uhr und
Am Dienstag, den 14.03.2023 von 10 - 12 Uhr
Telefon: 036922/20073
Wir freuen uns auf ihrem Besuch

Der Vorstand

Gute Stimmung beim Fasching in der AWO 
Begegnungsstätte in Gerstungen
Der Fasching ist zurück.
Nach zwei Jahren verordneter Zwangspause wegen Corona 
fanden in allen Teilen des Landes wieder Faschingsver-
anstaltungen statt. Die AWO als Ausrichter wollte es auch krachen 
lassen.

Mit einem dreifachen Helau begrüßten wir am 22.02.23 in der 
AWO Begegnungsstätte viele Seniorinnen und Senioren aus 
Gerstungen und Umgebung. Teils kostümiert oder auch nur mit 
einem Karnevalshütchen geschmückt, sind viele Gäste unserer 
Einladung zu diesem Faschingsnachmittag gefolgt.
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Schützen-Verein 
Gerstungen 1869 e.V.
Einladung zur 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahl des Vorstandes
Hiermit laden wir alle Kameradinnen und Kameraden recht herz-
lich zu unserer Jahreshauptversammlung am 31.03.23, um 19 Uhr 
ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
1. Verlesen der Tagesordnung
1. Bericht des Hauptmanns
1. Bericht des Schießmeisters
1. Bericht des Schatzmeisters
1. Bericht der Kassenprüfer
1. Entlastung des Vorstandes
1. Diskussion
1. Neuwahl des Vorstandes
1. Schlusswort des Hauptmanns

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 22.03.23 schriftlich 
beim Vorstand eingereicht werden.
Die Veranstaltung findet in unserem Schützenraum in Vereins-
bekleidung statt.
Für einen kleinen Imbiss mit Getränken ist gesorgt.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Mit besten Schützengrüßen!
Der Vorstand

Höhepunkt war der Auftritt von Claudia Hofmann, einem Ur-
gestein des Gerstunger Karnevals, die mit ihren Büttenreden, 
ihrem Gesang und Tanz tolle Stimmung in den Saal brachte. 
Sogar einige Gäste ließen es sich nicht nehmen, Büttenreden vor 
zu tragen.
Großer Applaus eines gut gelaunten Publikums war der Lohn für 
einige Stunden Frohsinn und Humor.
Allen, besonders Claudia, gilt noch mal unser besonderer Dank.
Bestimmt war es auch unsere Bowle und der Sekt, die zu dieser 
fantastischen Stimmung beigetragen haben.

Neben Faschingskräppel zum Kaffee gab es zum Abschluss der 
Veranstaltung noch eine leckere Kochwurst mit Brötchen.
Es war auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung, denn keiner 
dachte ans nach Hause gehen.
Wir bedanken uns bei allen Helfern, die uns bei diesem Faschings-
nachmittag unterstützt haben.

Der Vorstand

ESV Gerstungen
Einladung zur 
Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Mitglieder,
hiermit laden wir Sie zu der am Freitag, den 10. März 2023 statt-
findenden Mitgliederversammlung recht herzlich ein.

Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Bürgersaal,,Zum Rautenkranz“

99834 Gerstungen Markt 13

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Grußwort des Bürgermeister der Gemeinde Gerstungen
3. Jahresbericht des Vorsitzenden
4. Jahresbericht der Abteilungsleiter
5. Kassenbericht
6. Bestätigung Haushaltsplan 2023
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung Vorstand
9. Bestellung und Wahl eines Pressewart im Vorstand
10. Bestellung und Wahl Mitglieder Beschwerdeausschuss
11. Erläuterung der Satzungsänderung des ESV Gerstungen

- Abstimmung über die Satzungsänderung
- Bekanntgabe Ergebnis der Abstimmung zur Satzungs-

änderung
12. Diskussion
13. Schlusswort

Der Vorstand
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Vernissage „eigenARTig“  
von Sven Künzel
Heute möchte ich nun meinem Versprechen nachkommen und 
unseren nächsten Künstler Sven Künzel etwas näher vorstellen.

Sven wurde 1970 in Gera 
geboren und kam durch 
seinen Vater zur Malerei, 
da war er ungefähr sechs 
Jahre alt. Sein Vater 
war in den eigenen vier 
Wänden ein begnadeter 
Künstler und sie be-
suchten gemeinsam fast 
jedes Wochenende Aus-
stellungen. So verlor Sven 
sein Herz an die Kunst.

Die Bilder von Sven spiegeln seine persönlichen Erlebnisse, teil-
weise auch sehr tiefe Abgründe, wieder. Das Malen selbst ist das 
Wichtigste für ihn und er fühlt sich dabei geborgen und es erfüllt 
ihn und sein Herz mit Frieden.
Sven freut sich sehr, dass er in den Räumlichkeiten des „Ladens“ 
seine Bilder der Öffentlichkeit mit seiner Vernissage am 11. 
März 2023 ab 18.00 Uhr präsentieren kann und auch über jeden 
einzelnen Kunstliebhaber, der den Weg zu uns findet.

Nach der Vernissage ist vor der Lesung… Ich möchte schon auf 
die nächste Veranstaltung im „Laden“ neugierig machen, die am 
25.03.2023, 19.00 Uhr stattfindet. Dazu ein paar Worte von Jana 
Freiberg:

Programmtitel:
Nichts Weibliches ist uns fremd…

Drei Frauen…
Drei Leben…
Drei Stimmen…

Was bewegt sie?
Die Liebe zum Leben!

Drei weibliche Sichtweisen…
Ein Kaleidoskop der Gefühle…

Es lesen:
Gisela Verges
Kathrein Schellenberg
Jana Freiberg

Fühlt euch alle herzlich eingeladen, diesen drei wunder-
baren Stimmen von drei starken Frauen zu lauschen.

Sabine Quaas
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6. Bericht der Kassenprüfer
7. Bekanntgabe der eingegangenen Anträge
8. Kurze Pause ca. 10 Minute
9. Diskussion zu den Berichten und Anträgen
10. Vorschläge und Wahl der Kassenprüfer
11. Ehrungen und Auszeichnungen
12. Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorstand

Dorfclub Lauchröden e. V.

Einladung Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder des Dorfclub Lauchröden,
hiermit lade ich alle Mitglieder des Dorfclub Lauchröden zu einer 
wichtigen Mitgliederversammlung am 22.03.2023 um 19:30 Uhr 
in den Löwensaal Lauchröden ein.

Folgende Tagesordnung ist geplant:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Ge-
nehmigung der Tagesordnung

2. Jahresbericht des Vorstandes für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr

3. Bericht Schatzmeister
4. Bericht Kassenprüfer
5. Diskussion
6. Neuwahl Kassenprüfer
7. Diskussion diesjährige Veranstaltungen
8. Probleme/Reparaturen Saal
9. Schlusswort

Dorfclub Lauchröden e. V.
Der Vorstand

Jagdgenossenschaft Förtha

Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Förtha
am Samstag, den 25. März 2023, um 19.00 Uhr,
im Feuerwehrgerätehaus Förtha.

Eingeladen sind alle Jagdgenossen, Grundeigentümer von Land-
und forstwirtschaftlichen Flächen im Jagdbezirk Förtha.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Erläuterung zur Durchführung der Versammlung
3. Kassenbericht
4. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
5. Beschluss einer neuen Satzung

(ein Entwurf liegt in der Gemeindeverwaltung Gerstungen 
und Marksuhl zur Ansicht aus)

6. Anschaffung von Equipment für die Jagdpachtverwaltung
7. Aufwandsentschädigung für den Jagdvorstand
8. Verwendung des Reinertrages
9. Informationen und Diskussion

Anmerkung: Beim Einlass sind das Eigentum und die Flächen-
größe nachzuweisen.

Jagdvorstand Förtha

Jagdgenossenschaft Gerstungen

Einladung zur Mitgliederversammlung 2022/2023
Hiermit laden wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft am 
03.04.2023 um 18:00 Uhr in die Gaststätte Freytag zur Mit-
gliederversammlung ein.

Werratalverein-Zweigverein 
Brandenburg e.V.

Einladung zur Jahreshaupt- und 
Neuwahlversammlung
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde,
am Samstag, dem 1. April 2023, um 19.00 Uhr führen wir im Dorf-
gemeinschaftshaus“ Löwensaal“ in Lauchröden die Jahreshaupt- 
und Neuwahlversammlung durch, zu der wir alle Mitglieder und 
Freunde des Brandenburgvereins mit Partner herzlich einladen.

Tagesordnung:

1. Beschluss über die Tagesordnung
2. Totenehrung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassenwartes
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Diskussion zu den Berichten
7. Beschlussfassung zum Rechenschaftsbericht
8. Beschlussfassung zum Kassenbericht
9. Vorschläge für die Neuwahl des Vorstandes
10. Wahl des Vorstandes
11. Vorstellung und Diskussion des Arbeitsplanes 2023
12. Beschlussfassung zum Arbeitsplan 2023

Zum Jahresanfang 2023 wollen wir Dank sagen für die Leistungen, 
die in den letzten vier Jahren erbracht wurden, und gemeinsam 
bei einem kleinen Buffet auf die Erfolge anstoßen.

Im Namen des Vorstandes
Bernd Gundlach
1. Vorsitzender

SV Germania  
Unterellen e. V.

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung
Zu unserer Jahreshauptversammlung am Freitag, dem 17.03.2023 
um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus möchten wir alle 
Vereinsmitglieder des SV Germania Unterellen recht herzlich ein-
laden.
Anträge an die Mitgliederversammlung sind bis zum 13.03.2023 
beim Vorstand schriftlich (auch per E-Mail möglich) einzureichen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Abstimmung über die Tagesordnung evtl. Änderungen oder 

Zusätze
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht des Schatzmeisters
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9. Entlastung des Vorstandes
10. Sonstiges
11. Bericht des Jagdpächters
12. Schlussworte des Jagdvorstehers

Der Jagdvorstand

Die Neufassung der Satzung liegt bei der Gemeinde zur Ein-
sicht aus.

Jagdgenossenschaft 
Sallmannshausen

Einladung  
zur Jahreshauptversammlung 2022/23

Ort: Sallmannshausen, Dorfgemeinschaftshaus
Termin: 27.03.23, 18.30 Uhr

Tagesordnung:

1. Eröffnung
2. Information zum Protokoll der Jahreshauptversammlung 

2021/22
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes und der Kassenführung
4. Diskussion dazu
5. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes und der 

Kassenführung
6. Beschluss zum Reinerlös
7. Diskussion der neuen Satzung und Beschlussfassung dazu
8. Informationen / Sonstiges

W. Velte Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Unterellen

Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Unterellen für das  
Jagdjahr 2022/2023
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Unterellen findet

am Freitag, dem 10.03.2023, um 18:00 Uhr
in der Sportlerklause Unterellen statt.

Es sind alle Jagdgenossen und deren Vertreter, die über bejagbare 
Flächen im Gemeinschaftsjagdbezirk Unterellen verfügen, recht 
herzlich eingeladen.
Die Versammlung ist nichtöffentlich.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Kassenbericht des Kassenwartes
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes
6. Beschluss zur Neufassung der Satzung JG Unterellen
7. Ersatzwahl des Vorstand
8. Beschluss über die Verwendung des Reinerlöses
9. Bericht der Jagdpächter über die Ergebnisse der Jagd im 

Jagdjahr
10. Diskussion
11. Schlusswort

Hinweis: 

Die geänderte Satzung liegt zur Einsichtnahme im Bürgerservice-
büro Gerstungen, Markt 13, sowie in der Bürgerservicestelle 
Marksuhl, Bahnhofstraße 1, zur Einsichtnahme aus.
Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Der Jagdvorstand

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenwartes
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Vorschläge zur Verwendung des Reinerlöses
6. Bekanntgabe der Satzung der Jagdgenossenschaft - Neu
7. Diskussion zu den Top 2 - 6
8. Beschlussfassung

• über die Entlastung des Kassenwartes
• über die Entlastung des Vorstandes
• über die Verwendung des Reinerlöses
• über die neue Satzung der Jagdgenossenschaft

9. Bericht der Jagdpächter über die Jagdausübung und deren 
jagdliche Ergebnisse des Jagdjahres.

10. Sonstiges
11. Schlusswort des Jagdvorstehers
Hinweis!

Die neue Satzung der Jagdgenossenschaft Gerstungen wird 
im Zeitraum vom 20.03. bis 31.03.2023 im Bürgerservicebüro 
Gerstungen Markt 13 zu den bekannten Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme ausgelegt.

Der Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Marksuhl

Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Marksuhl
Zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Marksuhl am 
Donnerstag, 23.03.2023 um 19:30 Uhr in die Gaststätte zum 
Grünen Baum in Marksuhl, sind alle Jagdgenossen recht herzlich 
eingeladen. Die Jagdgenossen sollen einen geeigneten Nach-
weis über die in ihrem Eigentum stehenden Gesamtgrundstücks-
fläche innerhalb der Gemarkungen Marksuhl, Josthof, Lindigshof 
und Mölmeshof erbringen können.

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Jagdvorstandes
5. Änderung Satzung

Hinweis: Die neue geänderte Satzung ist ab dem 06.03.2023 
öffentlich in der Gemeindeverwaltung Gerstungen zur Ein-
sichtnahme ausgelegt.

6. Diskussion
7. Verwendung der Reinerträge
8. Information und Verschiedenes

Börner/Jagdvorsteher
Jagd - Natur- und Artenschutz

Jagdgenossenschaft Neustädt

Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Neustädt
Hiermit laden wir alle Jagdgenossen am 24.03.2023, um 19.00 
Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Neustädt ein.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Verwendung der Jagdpacht ( Reinerlös )
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Vorstellung der neuen Satzung
7. Jagdpachtverlängerung um 5 Jahre
8. Diskussion zu TOP 1-7
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Freundschaftsbund Herleshausen - Cléder - Lauchröden
Cléders neuer Bürgermeister stellt sich vor

Ich bin Jean Noël EDERN, 61 
Jahre alt und seit dem 1. Januar 
2022 im Ruhestand. Zuvor war 
ich im Bankwesen beschäftigt. 
Ich wurde in Cléder geboren 
und habe immer dort gelebt. 
Im Juni 2022 wurde ich zum 
Gemeinderat gewählt und war 
seit Februar 2021 erster stell-
vertretender Bürgermeister 
(premier adjoint au Maire). Ich 
habe nun die Nachfolge von 
Gérard Daniélou als Bürger-
meister angetreten. 

Nach seinem Rücktritt wurde ich in einer Wahl durch die Stadt-
verordneten von Cléder am 19.01.2023 zum neuen Bürgermeister 
gewählt.
Nach meiner Wahl wurde mein Freund Roger GUILLOU durch 
Wahl zum Ersten Beigeordneten und stellvertretenden Bürger-
meister (premier adjoint au Maire) bestimmt und bleibt für die 
Personalabteilung und die Finanzen der Gemeinde verantwort-
lich.
Ich werde von 5 weiteren stellvertretenden Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeisterinnen begleitet: Nadine PLUCHON (soziale 
Angelegenheiten), Éric LE DUFF (Bauarbeiten, Gebäude und 
Sicherheit), Marlène ILHEU (Kindheit, Jugend und Schulen), 
Grégory HELLIO (Meer, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt) 
und Rachel BOUTOUILLER (Animation und Kultur).

SCHULNACHRICHTEN

Grundschule Förtha - Skitag in Brotterode
Am 2. Februar 2023 machten sich ausgewählte Schülerinnen und 
Schüler der dritten Klassen aus der Grundschule Förtha auf den 
Weg, um einen Tag im Schnee zu verbringen. Im verschneiten 
Brotterode lernten sie die Grundlagen des Skilanglaufs. 

Neben leckerer Verpflegung, gespurten Loipen und kleinen 
sowie großen Erfolgserlebnissen gab es vor allem eines: jede 
Menge Spaß!

WIR GRATULIEREN

Glückwünsche zum Geburtstag
Der Bürgermeister übermittelt im Namen der Gemeinde Gerstungen die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag:

in Gerstungen
am 13.03. Herrn Lothar Scholz zum 85. Geburtstag
am 19.03. Frau Sybille Dagg zum 70. Geburtstag
in Eckardtshausen
am 11.03. Herrn Otto Fox zum 90. Geburtstag
am 20.03. Frau Ingrid Kley zum 80. Geburtstag
am 22.03. Frau Angelika Stein zum 70. Geburtstag
in Lauchröden
am 16.03. Frau Roswitha Stauch zum 75. Geburtstag
in Marksuhl
am 17.03. Herrn Karl-Heinz Berndt zum 70. Geburtstag
am 19.03. Frau Sieglinde Berndt zum 70. Geburtstag
am 22.03. Herrn Dieter Anacker zum 85. Geburtstag

in Neustädt
am 10.03. Frau Renate Simon zum 70. Geburtstag
in Wolfburg-Unkeroda
am 20.03. Frau Renate Ihling zum 75. Geburtstag

Die Einheitsgemeinde Gerstungen hält sich an die geltenden 
Datenschutzverordnungen. 

Die Veröffentlichung der Altersjubiläen in unserem Amtsblatt 
„Neue Werra-Zeitung“ kann widersprochen werden. 

Dazu können Sie sich gerne an das Einwohnermeldeamt 
Gerstungen (Tel. 036922-245-212) oder Einwohnermeldeamt 
Marksuhl (Tel. 036922-245-213) wenden.
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BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN

Kamtschatka - Das Abenteuer im 
fernen Osten am „Ende der Welt“

Man muss es gesehen, erlebt, und gespürt haben. Es ist vielleicht 
eines der letzten großen Abenteuer auf unserem Planeten. Ein-
sam, wild, unberührt, für den Menschen lebensfeindlich und 
doch atemberaubend schön!
Landschaften, wie auf dem Mond oder auf einem anderen 
Planeten. Vieles wirkt unreal, bizarr, düster, magisch. Jedoch, 
Kilometer weiter, eine andere Welt, weglose Tundra und Taiga. 
Worte für diese archaische Landschaft zu finden ist schwer. Als 
Expeditionsunternehmung geht es, zu Fuß mit Zelt und Rucksack, 
auf den höchsten aktiven Vulkan Eurasiens, den Kljuschewskaja 
Sopka (4.750m), durch das Kronotzki Biosphärenreservat, mit all 
seinen Höhepunkten, Tal der Geysire, Uzon Caldera, der Kronotzki 
See, Vulkane, Moore und Sümpfe, Pflanzenwelt der Tundra und 
Taiga und die Begegnungen mit den großen Kamtschatkabraun-
bären…
Ein Abenteuer der Superlative.
Auf Bärenpfaden zu den Ursprüngen des Lebens - intensiver 
kann man Kamtschatka kaum erleben!
Ralf Schwan berichtet und zeigt in seiner authentischen Live-
Multivisionsreportage, ein faszinierend spektakuläres Natur-
erlebnis und spannende Momente der Abenteuerexpedition 
„Große Wildnis Kamtschatka“ von und mit Ralf Schwan.
Wir freuen uns auf Sie!!

SPORTNACHRICHTEN

Der ESV Gerstungen erweitert 
sein sportliches Angebot für 
sportbegeisterte Bürger der 
Gemeinde Gerstungen

Der ESV Gerstungen hat sein Angebot 
für interessierte Sportlerinnen und 
Sportler der Gemeinde Gerstungen er-
weitert.
Neben den bisher betriebenen Sport-
arten Gymnastik,Fußball und Handball,
können nun auch die Sportarten Dart 
und Tischtennis angeboten werden.

Die Trainingszeiten für die einzelnen Sportarten sind:

Gymnastik:
Montag und Dienstag in der „Sporthalle an der Jahnstraße“

Fußball:
Altersspezifisch von Montag bis Freitag,,Sportplatz am 
Tümpel“,
bis 30.03.2023 in den Sporthallen unserer Gemeinde

Handball:
Mittwoch und Freitag in der „Sporthalle am Gymnasium“

Tischtennis:
Donnerstag in der „Sporthalle an der Jahnstraße“

Dart:
Dienstag, Mittwoch, Freitag im Bürgerhaus in Untersuhl.

Wir laden alle interessierten Sportbegeisterten ein, sich uns 
anzuschließen. Sport ist gesund und fördert das Gemein-
wohl.

Der ESV Gerstungen e. V.
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Parkplatz
Tennisplatz
Rhädenweg
36208 Wildeck
(Obersuhl)

8 km 4 Std.

Rundtour leicht familienfreundlich

Di.03.10.
11:00Uhr

Rhäden zwischen Obersuhl
und Dankmarshausen

Wanderparkplatz
Rhäden
Landesstraße 2217
99837
Dankmarshausen

7 km 4 Std.

Rundtour leicht familienfreundlich

Fr.15.09.
15:00Uhr

Rhäden zwischen Obersuhl
und Dankmarshausen

Bürgerhaus
Am Bürgerhaus 2
36404 Vacha
(Oberzella) 8 km 3 Std.

Rundtour mittel familienfreundlich

Sa.12.08.
10:00Uhr

Naturerleben und Grenzgeschichte
am Grünen Band

Wanderparkplatz
Rhäden
Landesstraße 2217
99837
Dankmarshausen

3 km 2 Std.

Rundtour leicht familienfreundlich

Fr.14.07.
15:00Uhr

Der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling
am Grünen Band

St
an

d:
Fe
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ua

r 2
02

3

Zu unserer
Website:

Kontakt
Kevin Töfge
Gebietsbetreuung Abschnitt Werratal

0172 23 79 152
veranstaltung@stiftung-naturschutz-thueringen.de

Stiftung Naturschutz Thüringen
Rennsteigstraße 9
99817 Eisenach-Hörschel

Mögliche Änderungen sind vorbehalten.

Eine Anmeldung über unsere Website ist
zwingend erforderlich.
Hier finden Sie mehr Informationen:
www.stiftung-naturschutz-thueringen.de

VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen der Stiftung 
Naturschutz Thüringen

Schlossplatz
Ecke Dorfstraße
99837 Dippach
(Werra-Suhl-Tal) 6 km 3 Std.

Rundtour mittel familienfreundlich

Sa.10.06.
13:00Uhr

Grenzwanderung –
zwischen Dippach und Gasteroda

Weggabelung Süd-
ende, Gänseweg
(Wanderrastplatz)
36419 Wenigentaft
(Buttlar)

4 km 3 Std.

Rundtour mittel familienfreundlich

Sa.13.05.
13:00Uhr

Grenzwanderung –
Was flattert denn hier?

Parkplatz
Tennisplatz
Rhädenweg
36208 Wildeck
(Obersuhl)

8 km 4 Std.

Rundtour leicht familienfreundlich

Sa.29.04.
11:00Uhr

Rhäden zwischen Obersuhl
und Dankmarshausen

Bahnhof, Ecke
Bahnhofsplatz/
Gartenstraße
99834 Gerstungen 14 km 5,5 Std.

Rundtour mittel familienfreundlich

Sa.01.04.
09:30Uhr

Naturerleben im Kohlbachrevier

Touren am Grünen Band 2023
Abschnitt Werratal

Foto: Mario Goldstein
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Veranstaltung in Wilhelmsthal

Buster Keaton - The Navigator 
am Sonntag, dem 12. März 2023
Ein Meisterwerk der ‚Sachlichen Komödie‘ von Buster Keaton.
Stummfilm + LIVE-Piano Richard Siedhoff mit NAVIGATOR 
avancierte Buster Keaton neben Charly Chaplin zu den unsterb-
lichen Größen der Filmkomödie. Keaton gehört zu den eigen-
willigsten und kreativsten Filmkünstlern aller Zeiten. Alle Stunts 
dreht er selbst. Richard Siedhoff - Stummfilmpreisträger von 2020 
- begleitet den 16 mm Original-Film. Unkostenbeitrag: E/K 12 €-/6 €

WINTER-
AKTION

JETZT
ANZEIGENSCHALTEN!

3 +13 +1 
ANGEBOTANGEBOT **ANGEBOT *

Stefanie Barth
Tel.:  036259 61191 | Mobil:  0157 80668356
E-Mail:  s.barth@wittich-langewiesen.de
*   4 Anzeigen schalten und nur 3 bezahlen.   

Die Ausgaben sind je frei wählbar. (ausgeschlossen Oster- und Weihnachtsanzeigen)   
Angebot nicht kombinierbar mit bestehenden Aufträgen, anderen Rabatten und nur bis zum 31.05.2023.

Erst knallt die Tür, 
dann schallt die Ohrfeige.  
Viele Kinder in Deutschland leiden
unter Vernachlässigung, Streit und Gewalt. 

Jetzt helfen: sos-kinderdorf.de

NACHTRAG VEREINSNACHRICHTEN

An alle Mitglieder und Freunde 
des Lauchröder Carneval Club e. V.
Liebe Närrinnen und Narren,
liebe Freunde des Lauchröder Karnevals,

hiermit lade ich Euch herzlich ein zur

Mitgliederversammlung des LCC e.V. am  
Freitag, den 31.03.2023 um 20.00 Uhr in den 

 Löwensaal Lauchröden.
Tagesordnung: 
1. Begrüßung / ggf.  Änderung der Tagesordnung gegenüber 
 der Einladung / Feststellung der Beschlussfähigkeit und 
 Genehmigung der Tagesordnung 
2. Feststellung der fristgerechten Ladung im Amtsblatt der 
 Gemeinde Gerstungen
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache / Diskussion zu den Berichten
7. Beschluss zum Rechenschaftsbericht
8. Beschluss zum Kassenbericht
9. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
10. Vorbereitung der Wahl des neuen Vorstandes
11. Wahl der/des 1. Vorsitzenden
12. Wahl der/des 2. Vorsitzenden
13. Wahl der/des Schatzmeisters/in
14. Wahl der/des Schriftführers/in
15. Wahl der 4 Beisitzer/innen / Wahl der Kassenprüfer
16. Schlusswort des neuen 1. Vorsitzenden
Anschließend gemütliches Beisammensein.
Mit freundlichen Grüßen gez. Christopher Stange 

1.Vorsitzender


